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Der Kürze halber seien nur die Kauptvertragspunkte hier

erwähnt: — (In Klammern sind Erläuterungen des Verfassers gesetzt.)

1. Der löbliche Stadt- und Wirtschaftsrat verkauft an die

gesamte Bürgerschaft das Weißbierbrauensgesäll (d. i.
das Recht, Weißbier zu brauen) samt dem im 2. Viertel in der

Stadt zwischen den Käufern Josef Laschlers (Nr. 70) und des Antoni

Buchmayr (Nr. 72) liegenden Bierbrauhausgebäude mit allen

Rechten und Gerechtigkeiten und dem gesamten Inventar und auch,

was niet- und nagelfest ist, dazu den Garten am sogenannten Fleisch-

hauerngassl (Abzweigung vom heutigen Bahnhofwege gegen den

Pregartenteich zu).
2. Die Bürgerschaft ist verpflichtet, das Weißbierbrauhaus

(Nr. 71) innerhalb 6 Jahren an einen vertrauenswürdigen Käufer

weiterzugeben. (Da sich der Bau in die Länge zog, geschah dies erst

nach 10 Jahren.)
3. Der Kaufschilling beträgt 14.700 Gulden.

4. Die Tilgung dieser Summe durch die Bürgerschaft geschah

derart, daß die Bürgerschaft „Passivkapitalien" (das sind Gelder, die

Bürger bei der Stadt angelegt hatten) in der genannten Köhe über¬

nimmt und jeder Einzelne und die gesamte Bürgerschaft für die

Rückzahlung und Tragung der Lasten, wie Steuern und jährliche

4o/gige Verzinsung hastet. (Also ein Vorgang, den man mit dem

Worte Cession bezeichnen würde.)
5. Der Ertrag des Braunbiergewinnes (Braunuhen) von den

Sperlschen (Nr. 4) und Wolfschen (Nr. 111) Käufern, die derzeit als

Kasernen bestehen, ist solange ins Stadtoberkammeramt abzuführen,

als diese noch Kasernen sind.

6. Der jeweilige Stadtschreiber wird für den Verlust des

Gartens entschädigt durch Zuweisung eines Gartens im Zwinger

unter seiner Wohnung (Nr. 1) und durch Deputatbier.
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